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1. Einleitung 

Sport fördert die Gesundheit und trägt zur Gemeinschaftsbildung bei. Wohnortnähe und gute Er-
reichbarkeit ermöglichen einen niedrigschwelligen Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu Sport-
angeboten. Aufgrund der mit ihnen einhergehenden Geräuschimmissionen können innerörtliche 
Sportanlagen indes mit der angrenzenden Wohnnachbarschaft oder anderen lärmsensiblen Nut-
zungsformen in Konflikt geraten. Dies gilt insbesondere für größere Sportereignisse mit höherer 
Zuschauerzahl und vermehrtem Verkehrsaufkommen. 

Maßstab für die Beurteilung der von Sportanlagen1 ausgehenden Beeinträchtigungen ist die 
18. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärm-
schutzverordnung - im Folgenden: SALVO) vom 18.  Juli 1991.2 Dieser Sachstand beleuchtet ver-
schiedene rechtliche und tatsächliche Aspekte zur SALVO. 

2. Einzelfragen zur Sportanlagenlärmschutzverordnung 

2.1. Rechtsstreitigkeiten unter Bezugnahme auf die SALVO 

Eine Recherche in der juristischen Datenbank juris ergab am 11. September 2023 unter dem 
Suchbegriff „Sportanlagenlärmschutzverordnung“ 555 Treffer in der Kategorie „Rechtspre-
chung“. Nach einer Beschränkung der Suche auf die Jahre 2013 bis 2023 wies die Datenbank 
noch 156 Treffer aus. Von diesen 156 Gerichtsentscheidungen entfielen 92 auf Verwaltungsge-
richte, 53 auf Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe und 7 auf das Bundesverwal-
tungsgericht. Weitere 4 Entscheidungen waren der ordentlichen Gerichtsbarkeit (3) oder der Ver-
fassungsgerichtsbarkeit (1) zuzuordnen. Die meisten der den 156 Entscheidungen zugrundelie-
genden Verfahren wurden in Bayern geführt (68), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (18), Branden-
burg (15) und Berlin (14). Aufgrund des Prozessierens vor verschiedenen Instanzen (Verwal-
tungsgericht - Oberverwaltungsgericht - Bundesverwaltungsgericht) kann derselbe Ausgangs-
rechtsstreit mehrfach erfasst werden. 

Eine über diese Abfrage hinausgehende Auswertung, z.B. welche der vorgenannten Entscheidun-
gen schwerpunktmäßig die SALVO zum Gegenstand hatten und welche die SALVO ggf. nur am 
Rande erwähnten, konnte im Rahmen der Erstellung dieses Sachstandes nicht vorgenommen 
werden. 

2.2. Ermittlung der Geräuschimmissionen 

Die von der Sportanlage oder den Sportanlagen verursachten Geräuschimmissionen sind nach 
Anhang 1 zur SALVO zu ermitteln und zu beurteilen (§ 2 Abs. 7 SALVO). Für dieses Ermitt-
lungs- und Beurteilungsverfahren enthält Anhang 1 zur SALVO allgemeine Bestimmungen 

                                     

1 Zur Abgrenzung von Sportanlagen zu anderen Anlagen: Hesselbarth, „Es lebe der Sport - aber was ist Sport? 
Eine Analyse zur Anwendbarkeit der 18. BImSchV“, ZUR 2018, 451. 

2 Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung - 18. BImSchV) vom 18.7.1991 (BGBl. I S. 1588; 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
8.10.2021 (BGBl. I S. 4644) geändert worden ist, https://www.gesetze-im-internet.de/bim-
schv_18/BJNR015880991.html. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_18/BJNR015880991.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_18/BJNR015880991.html
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(Nr. 1), Bestimmungen zur Ermittlung der Geräuschimmission durch Prognose (Nr. 2) sowie Best-
immungen zur Ermittlung der Geräuschimmission durch Messung (Nr. 3). Für die Beurteilung 
von Geräuschen bei neu zu errichtenden Sportanlagen sind die Geräuschimmissionen nach dem 
Prognoseverfahren, bei bestehenden Sportanlagen in der Regel durch Messung zu bestimmen 
(Nr. 1.3.1.). 

Den allgemeinen Bestimmungen im Anhang 1 zur SALVO ist zu entnehmen, welche Geräusche 
den Sportanlagen bei bestimmungsgemäßer Nutzung zuzurechnen sind (Nr. 1.1.), wo der für die 
Beurteilung maßgebliche Immissionsort liegt (Nr. 1.2.)3, wie der Beurteilungspegel gebildet wird 
(Nr. 1.3.1.) und welche Beurteilungszeiten heranzuziehen sind (Nr. 1.3.2.). Der Beurteilungspegel 
kennzeichnet die Geräuschimmission während der Beurteilungszeit. Er wird gebildet aus dem 
für die jeweilige Beurteilungszeit ermittelten Mittelungspegel und ggf. den Zuschlägen für Im-
pulshaltigkeit und/oder auffällige Pegeländerungen nach Nr. 1.3.3 und den Zuschlägen für Ton- 
und Informationshaltigkeit nach Nr. 1.3.4. Für die Beurteilung einzelner kurzzeitiger Geräusch-
spitzen wird deren Maximalpegel herangezogen. Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird 
eine konkrete logarithmische Formel angegeben (Nr. 1.3.5.). Der durch Prognose nach Nr. 2 ermit-
telte Beurteilungspegel ist direkt mit den Immissionsrichtwerten nach § 2 SALVO zu verglei-
chen. Wird der Beurteilungspegel durch Messung nach Nr. 3 ermittelt, ist zum Vergleich mit den 
Immissionsrichtwerten nach § 2 SALVO der um 3 dB(A) verminderte Beurteilungspegel nach 
Nr. 1.3.5 heranzuziehen (Nr. 1.6.). 

§ 2 Abs. 2 SALVO legt Immissionsrichtwerte für verschiedene Arten baulicher Nutzung fest. Die 
Bindungswirkung dieser Richtwerte wird in der juristischen Literatur unterschiedlich bewertet. 
Nach Auffassung von Reidt/Schiller in dem von Landmann/Rohmer herausgegebenen Kommen-
tar unterschieden sich Immissionsrichtwerte von Immissionsgrenzwerten durch ihre fehlende 
Verbindlichkeit. Während Grenzwerte absolute Beurteilungsschwellen darstellten, die unter kei-
nen Umständen überschritten werden dürften, dienten Richtwerte lediglich als Orientierungs-
hilfe für den Regelfall. Abweichungen seien im Einzelfall möglich.4 Von einer fehlenden Bin-
dungswirkung gehen auch Stüer/Middelbeck aus. Eine Überschreitung der Richtwerte sei in aty-
pischen Fällen nach sachgerechter Abwägung zulässig.5 

Hesselbarth argumentiert, dass Richtwerte ebenso verbindlich gehandhabt würden wie Grenz-
werte. Es spräche vieles dafür, dass der Gesetzgeber eine funktionelle Differenzierung der Be-
griffe nicht vornehmen wollte. Die SALVO lege verbindlich und abschließend die Erheblichkeits-
schwelle für die auf Geräuschimmissionen beruhenden Gefahren oder Belästigungen von Sport-
lärm und damit die Zumutbarkeit der von Sportanlagen ausgehenden Geräusche fest.6 

                                     

3 Ausführlich hierzu: Ottl, „Die Bestimmung des Immissionsortes bei bebauten Flächen im Anwendungsbereich 
der 18. BImSchV (SportanlagenlärmschutzVO)“, NVwZ 2019, 931. 

4 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 2 Rn. 17. 

5 Stüer/Middelbeck, „Sportlärm bei Planung und Vorhabenzulassung“, http://www.stueer.business.t-on-
line.de/aufsatz/sport.pdf, Seite 4. 

6 Hesselbarth, „Die Zweite Verordnung zur Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) - 
Großer Wurf oder verpasste Chancen?“, UPR 2017, 479-490. 

http://www.stueer.business.t-online.de/aufsatz/sport.pdf
http://www.stueer.business.t-online.de/aufsatz/sport.pdf
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Eine kursorische Durchsicht einschlägiger Rechtsprechung ergab, dass insbesondere in Fällen so-
genannter Gemengelagen7 sowie in Fällen heranrückender Wohnbebauung (dazu ausführlicher 
unter Ziffer 2.8.2.) eine Abweichung von den Richtwerten der SALVO als zulässig erachtet wird.8 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) befand in einer jüngeren Entscheidung, welche die 
Überplanung einer Gemengelage aus Sportanlagen und Wohnbebauung zum Gegenstand hatte: 

  „Die in § 2 Abs. 2 der 18. BImSchV festgelegten Immissionsrichtwerte sind gebietsbezogen 
und insoweit Ausdruck einer typisierenden Betrachtungsweise des Verordnungsgebers. Sie 
beruhen auf einer abstrakt-generellen Abwägung der in einem Baugebiet (vgl. §§ 2 bis 11 
BauNVO) miteinander konkurrierenden Nutzungsinteressen und bestimmen das Maß zumut-
barer Lärmimmissionen und damit die Schutzwürdigkeit der Nachbarschaft nach der allge-
meinen Zweckbestimmung des Baugebiets, nach dem Gebietscharakter insgesamt […]. Eine 
Regelung für Gemengelagen, bei denen Immissionskonflikte nicht durch die räumliche Zu-
ordnung der verschiedenen Nutzungen gesteuert werden können, fehlt. Zur Bewältigung sol-
cher atypischen Fälle ist das Richtwertsystem daher nur bedingt geeignet. Der Richtwertcha-
rakter der Erheblichkeitsschwellen lässt aber innerhalb einer gewissen Bandbreite Raum für 
Abweichungen […].“9 

In einer älteren Entscheidung formulierte das BVerwG Grundsätze zur gegenseitigen Rücksicht-
nahme bei Heranrücken einer Wohnbebauung an einen Sportplatz: 

  „Dabei kann sich der durch die Immissionsrichtwerte des § 2 II der 18. BImSchV gesetzte 
Rahmen im Einzelfall als unangemessen erweisen. Hier ermöglicht und gebietet das Rück-
sichtnahmegebot zusätzliche Differenzierungen (,Feinabstimmung‘) mit der Folge, dass die 
baugebietsbezogenen Richtwerte, die zudem einzelne Baugebietsarten zu jeweils einer Klasse 
mit einem einheitlichen Immissionsrichtwert zusammenfassen, je nach Lage des Einzelfalls 
durch situationsbezogene Zumutbarkeitskriterien zu ergänzen sind.“10 

Im Rahmen einer Entscheidung über die Sanierung und Modernisierung des Berliner Olympia-
stadions legte das Verwaltungsgericht Berlin diese Grundsätze zur „Feinabstimmung“ zugrunde: 

  „Nach diesen Grundsätzen ist auch vorliegend eine ,Feinabstimmung‘ geboten: Die Bebauung 
auf dem Grundstück des Kl. ist an die bereits vorhandene Sportanlage herangerückt. Aller-
dings waren Nutzungsintensität und Immissionsbelastungen durch das Olympiastadion zur 
Zeit der Errichtung des Corbusierhauses geringer als in heutiger Zeit. Der Gesichtspunkt der 
Vorbelastung rechtfertigt es jedoch, der an das Olympiastadion herangerückten Wohnnut-
zung das Maß an Lärmbelästigungen zuzumuten, das zur Zeit ihrer Entstehung in der örtli-

                                     

7 Nebeneinander unterschiedlicher Nutzungen mit unterschiedlichem Schutzanspruch. 

8 Für eine ausführliche Darstellung der bis 2009 ergangenen Rechtsprechung siehe Deutsch/Tusch, „Lärmprob-
leme bei der Modernisierung von Sportanlagen“, BauR 12/2009, 1840 (1845 ff.). 

9 BVerwG, Urteil vom 10.5.2022, 4 CN 2/20 - zitiert nach juris, Rn. 22. Hervorhebungen nicht im Original. 

10 BVerwG, Urteil vom 23.9.1999, 4 C 6/98 - zitiert nach juris, Rn. 25. Hervorhebungen nicht im Original. 
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chen Situation erkennbar angelegt und voraussehbar war […]. Auf Grund der baulichen An-
lage und Dimensionierung des Olympiastadions erkennbar angelegt und voraussehbar war 
jedenfalls eine Intensivierung der Nutzung für Sportgroßveranstaltungen, zumal in der Nach-
kriegssituation Sport wegen des vorrangigen Interesses an der Besserung der wirtschaftlichen 
Situation nicht die Bedeutung hatte, wie sie ihm sonst auch seinerzeit schon zugekommen 
wäre. Auch Änderungen im Verhalten der Zuschauer, die zu einer Lärmintensivierung führen 
(Brüllen, Trommeln, Fanfaren etc.), waren in diesem Sinne als Ausdruck des Wandels der all-
gemeinen Verhältnisse im Olympiastadion bereits seinerzeit potenziell angelegt. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass den Anwohnern des Olympiastadions grenzenlos Sportveranstaltungslärm 
zuzumuten wäre. Insofern ist eine Begrenzung der Sportlärmimmissionen im Wege der ,Fein-
abstimmung‘ auf das für Mischgebiete zulässige Maß in Anlehnung an die zitierten Ausfüh-
rungen des BVerwG sachgerecht.“11 

Nach Auffassung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in einer Entscheidung aus dem 
Jahr 2007 konkretisierten die Richtwerte der SALVO „verbindlich die Zumutbarkeit von Sport-
lärm“.12 Gleichzeitig könne die Schutzbedürftigkeit einer Wohnnutzung durch die konkreten Um-
stände der Nachbarschaftssituation jedoch gemindert werden. Die SALVO schließe deren Berück-
sichtigung nicht aus und stehe einer „Feinabstimmung“ nicht entgegen.13 

Das Verwaltungsgericht Würzburg ging in einer Entscheidung aus dem Jahr 2016 davon aus, dass 
die SALVO im Baugenehmigungsverfahren Raum für eine einzelfallbezogene Beurteilung von 
Nutzungskonflikten zwischen einem Gebiet für einen Sportplatz und der angrenzenden Wohnbe-
bauung lasse. Ergebe die Immissionsprognose oder -messung eine Überschreitung der Richtwerte 
in § 2 Abs. 2 SALVO, so müsse geprüft werden, ob ein atypischer Fall vorliege. Eine moderate 
Überschreitung der Richtwerte könne etwa zulässig sein, wenn die Überschreitungen gering und 
auf wenige Wochenstunden beschränkt seien und wenn das Immissionsniveau für die Umgebung 
ansonsten deutlich unterhalb der Richtwerte der SALVO liege.14 

2.3. Technische und bauliche Faktoren 

Zu den typischen Lärmquellen auf Sportanlagen zählen technische Einrichtungen (Lautsprecher), 
Sportgeräte (Startsignal, Ballgeräusche, Trillerpfeife), die Sporttreibenden selbst (Zurufe) sowie 
insbesondere die Zuschauerinnen und Zuschauer (Jubel, Applaus) und der zugehörige anlagen-
bezogene Verkehr (An- und Abfahrten, Parkplätze). Bestimmte technische und bauliche Faktoren 
können die von Sportanlagen ausgehenden Geräuschimmissionen beeinflussen. 

                                     

11 VG Berlin, Urteil vom 6.4.2005, 19 A 299.02 - zitiert nach juris, Rn. 79. Hervorhebungen nicht im Original. 

12 BayVGH, Urteil vom 24.8.2007, 22 B 05.2870 - zitiert nach juris, Rn. 21. 

13 Ebd., Rn. 29. 

14 VG Würzburg, Urteil vom 18.2.2016, W 5 K 15.581 - zitiert nach juris, Leitsatz und Rn. 76. Bezugnehmend auf 
Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 2 Rn. 18. 
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§ 3 SALVO regelt, auf welche Art und Weise Betreiberinnen und Betreiber einer Sportanlage ih-
rer Lärmminderungspflicht aus § 2 Abs. 1 SALVO15 nachkommen sollen. Die Vorschrift enthält 
eine beispielhafte („insbesondere“) Aufzählung von einzelnen Maßnahmen, die die Auswirkun-
gen des Sportlärms für die Umgebung abmindern:16 

  „Zur Erfüllung der Pflichten nach § 2 Abs. 1 hat der Betreiber insbesondere 

  1. an Lautsprecheranlagen und ähnlichen Einrichtungen technische Maßnahmen, wie  
  dezentrale Aufstellung von Lautsprechern und Einbau von Schallpegelbegrenzern,  
  zu treffen, 

2. technische und bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie die Verwendung  
lärmgeminderter oder lärmmindernder Ballfangzäune, Bodenbeläge, Schallschutz-
wände und -wälle, zu treffen, 

  3. Vorkehrungen zu treffen, dass Zuschauer keine übermäßig lärmerzeugenden  
  Instrumente wie pyrotechnische Gegenstände oder druckgasbetriebene  
  Lärmfanfaren verwenden, und 

  4. An- und Abfahrtswege und Parkplätze durch Maßnahmen betrieblicher und   
  organisatorischer Art so zu gestalten, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch 
  Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden.“ 

Nummer 2 regelt technische und bauliche Schallschutzmaßnahmen. Dabei beziehen sich Schall-
schutzwände auf die Gestaltung der Sportanlage als solche, während Schallschutzwälle auch vor 
einem Stadion in Betracht kommen. Eine Lärmminderung bei Ballfangzäunen kann durch die 
Verwendung von anderen Materialien als Maschendraht oder Metallgittern herbeigeführt werden 
(z. B. Kunststoffnetze, doppelwandige mit Sand gefüllte Planen, Polstern von Pfosten). Der Ein-
satz lärmmindernder Bodenbeläge kommt insbesondere bei Skateboard- oder Tennisanlagen in 
Betracht.17 Es können Bodenbeläge gewählt werden, welche entweder weniger laut sind oder so-
gar lärmdämmende Eigenschaften haben.18 So wird beispielsweise in einer vom Bayerischen Lan-
desamt für Umwelt herausgegebenen Broschüre die Bauweise mit Kunststoffbelag als Metallun-
terkonstruktion bei Skateanlagen aus akustischen und gesundheitlichen Gründen befürwortet.19 

                                     

15 Gemäß § 2 Abs. 1 SALVO sind Sportanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die in den Absätzen 2 bis 4 
genannten Immissionsrichtwerte unter Einrechnung der Geräuschimmissionen anderer Sportanlagen nicht 
überschritten werden. 

16 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 3 Rn. 1. 

17 Zum Ganzen: Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 3 Rn. 8 m.w.N. 

18 Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesamt für Umwelt (2017), Ermittlung und Beurteilung von Sportlärm - 
Vollzugshilfe zur Beurteilung von Sportanlagen, abrufbar unter: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-
men/laerm/publikationen-studien/publikationen/laerm-von-sportanlagen.html, S. 29. 

19 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2005), Geräusche von Trendsportanlagen - Teil 1: Skateanlagen, S. 44. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/laerm-von-sportanlagen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/laerm-von-sportanlagen.html
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:1351,AARTxNR:lfu_lae_00041,AARTxNODENR:283331,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
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2.4. Zumutbarer technischer Aufwand („Stand der Technik“) 

Gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG)20 haben Betreiberinnen 
und Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen die Anlage so zu errichten und zu betrei-
ben, dass schädliche Umwelteinwirkungen - zu denen auch Geräusche zählen können (§ 3 Abs. 2 
BImSchG) - verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind (Nr. 1) und 
nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindest-
maß beschränkt werden (Nr. 2). 

Eine Legaldefinition für „Stand der Technik“ enthält § 3 Abs. 6 BImSchG: 

  „Stand der Technik im Sinne dieses Gesetzes ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Ver-
fahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur 
Begrenzung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, zur Gewährleistung der Anlagensi-
cherheit, zur Gewährleistung einer umweltverträglichen Abfallentsorgung oder sonst zur Ver-
meidung oder Verminderung von Auswirkungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allge-
mein hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt gesichert erscheinen lässt. Bei der Be-
stimmung des Standes der Technik sind insbesondere die in der Anlage aufgeführten Krite-
rien zu berücksichtigen.“ 

Die Anlage zu § 3 Abs. 6 BImSchG regelt Kriterien zur Bestimmung des Standes der Technik: 

  „Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind unter Berücksichtigung der Verhältnismä-
ßigkeit zwischen Aufwand und Nutzen möglicher Maßnahmen sowie des Grundsatzes der Vor-
sorge und der Vorbeugung, jeweils bezogen auf Anlagen einer bestimmten Art, insbesondere 
folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

  1. Einsatz abfallarmer Technologie, 

  2. Einsatz weniger gefährlicher Stoffe, 

  3. Förderung der Rückgewinnung und Wiederverwertung der bei den einzelnen  
  Verfahren erzeugten und verwendeten Stoffe und gegebenenfalls der Abfälle, 

  4. vergleichbare Verfahren, Vorrichtungen und Betriebsmethoden, die mit Erfolg im  
  Betrieb erprobt wurden, 

  5. Fortschritte in der Technologie und in den wissenschaftlichen Erkenntnissen, 

  6. Art, Auswirkungen und Menge der jeweiligen Emissionen, 

                                     

20 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17.5.2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 
26.7.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist, https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BIm-
SchG.pdf. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BImSchG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BImSchG.pdf
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  7. Zeitpunkte der Inbetriebnahme der neuen oder der bestehenden Anlagen, 

  8. für die Einführung einer besseren verfügbaren Technik erforderliche Zeit, 

  9. Verbrauch an Rohstoffen und Art der bei den einzelnen Verfahren verwendeten 
  Rohstoffe (einschließlich Wasser) sowie Energieeffizienz, 

  10. Notwendigkeit, die Gesamtwirkung der Emissionen und die Gefahren für den  
  Menschen und die Umwelt so weit wie möglich zu vermeiden oder zu verringern, 

  11. Notwendigkeit, Unfällen vorzubeugen und deren Folgen für den Menschen und die  
  Umwelt zu verringern, 

  12. Informationen, die von internationalen Organisationen veröffentlicht werden, 

  13. Informationen, die in BVT-Merkblättern enthalten sind.“ 

Die Verweisung auf den „Stand der Technik“ ermöglicht es dem Gesetzgeber, sich stets an den 
technischen Entwicklungen zu orientieren, ohne jedoch bei jeder Weiterentwicklung das Gesetz 
ändern zu müssen.21 Die Anforderungen nach dem „Stand der Technik“ sind im Verhältnis zu 
den „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ höher, jedoch weniger anspruchsvoll als bei 
einer Verweisung auf den „Stand der Wissenschaft und Technik“. Die „allgemein anerkannten 
Regeln der Technik" beruhen auf der herrschenden Auffassung der Fachleute und markieren den 
qualitativ untersten Standard. Der „Stand der Technik" verlagert demgegenüber den Maßstab an 
die „Front der technischen Entwicklung“, da die allgemeine Anerkennung und die praktische Be-
währung allein für den „Stand der Technik“ nicht ausschlaggebend sind.22 Dieser Standard steht 
zwischen dem bisher allgemein Üblichen und dem wissenschaftlich-theoretisch Gebotenen. Der 
„Stand von Wissenschaft und Technik" ist gleichbedeutend mit dem neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnisstand und erreicht ein Höchstmaß an Fortschrittlichkeit.23 

Bei der Heranziehung der Kriterien in der Anlage zu § 3 Abs. 6 BImSchG ist die „Verhältnismä-
ßigkeit zwischen Aufwand und Nutzen möglicher Maßnahmen“ zu berücksichtigen. Hierzu zählt 
der Aspekt der Zumutbarkeit insbesondere für die Anlagenbetreibenden. Die Merkmale „Auf-
wand und Nutzen“ beziehen sich dabei nicht allein auf eine wirtschaftliche Zumutbarkeit, auch 
wenn Wirtschaftlichkeitserwägungen im Regelfall die größte Rolle spielen dürften.24 

                                     

21 Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden damit faktisch „dynamisiert“. Vgl. Landmann/Rohmer Um-
weltR/Thiel, 100. EL Januar 2023, BImSchG § 3 Rn. 105. 

22 BVerfG, Beschluss vom 8.8.1978, 2 BvL 8/77, zitiert nach juris - Rn. 108. Hierauf bezugnehmend z.B. BVerwG, 
Beschluss vom 15.3.2021, 4 B 14/20, zitiert nach juris - Rn. 13. 

23 Zum Ganzen: Seibel, „‚Stand der Technik‘, ‚allgemein anerkannte Regeln der Technik‘ und ‚Stand von Wissen-
schaft und Technik‘“, BauR 2/2004, 266 (274). 

24 Landmann/Rohmer UmweltR/Thiel, 100. EL Januar 2023, BImSchG § 3 Rn. 111 m.w.N. 
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Allgemeingültige Aussagen, welche lärmschützenden Maßnahmen den Betreibenden von Sport-
anlagen (finanziell) zumutbar sind und welche nicht, lassen sich nicht treffen. Unter Bezug-
nahme auf § 3 SALVO formulierte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in der bereits zuvor 
zitierten Entscheidung25 betreffend die Überplanung einer Gemengelage aus Wohnbebauung und 
Sportanlage: 

  „Die Rechtfertigungslast für ein Absehen von lärmreduzierenden Maßnahmen steigt mit dem 
Gewicht der Mittelwertüberschreitungen. Je schwerwiegender diese nach ihrer Höhe, Art, 
Dauer, Häufigkeit und der Anzahl der betroffenen schutzwürdigen Gebäude sind, desto eher 
müssen Maßnahmen zur Lärmminderung vorgesehen werden, sofern der dafür erforderliche 
finanzielle Aufwand angemessen ist. Abstrakte Vorgaben lassen sich insofern nicht treffen. Es 
bedarf einer Prüfung des Einzelfalls […].“26 

2.5. Finanzieller Aufwand 

Im Rahmen der Recherche zu diesem Sachstand waren keine Veröffentlichungen ersichtlich, aus 
denen sich der durchschnittliche finanzielle Aufwand ergibt, um eine Sportanlage mit dem Ziel 
der Anpassung an die Erfordernisse der SALVO umzubauen.27 

Einen allgemeinen Überblick zu Kenndaten und Kosten von Schutzmaßnahmen gibt eine vom 
Bayerischen Landesamt für Umweltschutz herausgegebene Publikation aus dem Jahr 2000: 

  Akustikbüro Schwartzenberger, „Gewerbelärm - Kenndaten und Kosten für Schutzmaßnah-
men“, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2000), Schriftenreihe Heft 154. 

2.6. Konsequenzen bei Überschreitung von Immissionsrichtwerten 

2.6.1. Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung 

Im Falle des Neubaus oder der wesentlichen Änderung einer Sportanlage ist die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte nach § 2 SALVO regelmäßig Gegenstand von Nebenbestimmungen zu einer 
erforderlichen Zulassungsentscheidung, insbesondere einer Baugenehmigung. Die bei Sportanla-
gen grundsätzlich in Betracht kommenden Inhalte von Nebenbestimmungen werden durch 
§ 5 SALVO („Nebenbestimmungen und Anordnungen im Einzelfall“) sowie die weiteren Bestim-
mungen der SALVO, vor allem durch § 3 SALVO („Maßnahmen“), beispielhaft konkretisiert.28 

                                     

25 Siehe Fn. 9. 

26 BVerwG, Urteil vom 10.5.2022, 4 CN 2/20, zitiert nach juris - Rn. 24. 

27 Eigene Studien oder Erhebungen führen die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages nicht 
durch, ebenso wenig beauftragen sie diese. 

28 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 5 Rn. 9. 
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Aus dem in § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)29 genannten Katalog möglicher Ne-
benbestimmungen haben vornehmlich die Bedingung, die Auflage und der Auflagenvorbehalt 
praktische Bedeutung.30 Der Zweck der Bedingung liegt z.B. darin, der Adressatin oder dem Ad-
ressaten eines begünstigenden Verwaltungsaktes (etwa einer Baugenehmigung für eine Sportan-
lage) die beantragte Genehmigung nur dann zu gewähren, wenn bestimmte Ereignisse eintreten 
oder Umstände wegfallen.31 Die Erfüllung der Bedingung betrifft somit unmittelbar die Rechts-
wirksamkeit des Verwaltungsaktes.32 

Die Auflage verfolgt demgegenüber den Zweck, die mit einer Genehmigung verbundenen Unzu-
träglichkeiten für Dritte oder die Allgemeinheit zu mildern oder zu beseitigen.33 Sie verpflichtet 
die Begünstigte oder den Begünstigten zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen (§ 36 Abs. 2 Nr. 4 
VwVfG). Diese Verpflichtung steht neben der durch den Hauptverwaltungsakt (z.B. Baugenehmi-
gung) getroffenen Regelung, sodass die Auflage insoweit eine selbständige hoheitliche Anord-
nung ist.34 Der Verstoß gegen die Auflage führt noch nicht unmittelbar zum Erlöschen des eigent-
lichen Verwaltungsaktes. Die Behörde hat es vielmehr in der Hand, auf Verstöße gegen die Auf-
lage zunächst z.B. mit Mahnungen zu reagieren. Im Falle des (beharrlichen) Zuwiderhandelns 
gegen die Auflage kann die Behörde den begünstigenden Verwaltungsakt widerrufen (§ 49 
Abs. 2 Nr. 2 VwVfG) und damit zum Erlöschen bringen oder aber die Verwaltungsvollstreckung 
zur Durchsetzung der Auflage wählen.35 

Zwangsmittel im Sinne des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG)36 sind Ersatzvornahme 
(§ 10 VwVG), Zwangsgeld (§ 11 VwVG) und unmittelbarer Zwang (§ 12 VwVG). Der Anwendung 
eines Zwangsmittels gehen im gestreckten Verfahren grundsätzlich eine schriftliche Androhung 
sowie eine Festsetzung durch einen selbstständigen Verwaltungsakt voraus.37 

                                     

29 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.1.2003 (BGBl. I S. 102), das 
zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25.6.2021 (BGBl. I S. 2154) geändert worden ist, 
https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/VwVfG.pdf. 

30 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 5 Rn. 3. 

31 BeckOK VwVfG/Tiedemann, 60. Ed. 1.7.2023, VwVfG § 36 Rn. 46. 

32 BeckOK VwVfG/Tiedemann, 60. Ed. 1.7.2023, VwVfG § 36 Rn. 48. Stelkens/Bonk/Sachs/U. Stelkens, 10. Aufl. 
2022, VwVfG § 36 Rn. 75. 

33 BeckOK VwVfG/Tiedemann, 60. Ed. 1.7.2023, VwVfG § 36 Rn. 65. 

34 Stelkens/Bonk/Sachs/U. Stelkens, 10. Aufl. 2022, VwVfG § 36 Rn. 83. 

35 Zum Ganzen: BeckOK VwVfG/Tiedemann, 60. Ed. 1.7.2023, VwVfG § 36 Rn. 65 f. 

36 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 201-4, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10.8.2021 (BGBl. I S. 3436) ge-
ändert worden ist, https://www.gesetze-im-internet.de/vwvg/VwVG.pdf. 

37 Stelkens/Bonk/Sachs/U. Stelkens, 10. Aufl. 2022, VwVfG § 35 Rn. 165. 

https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/VwVfG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/vwvg/VwVG.pdf
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2.6.2. Nachträgliche Anordnungen 

Im Falle einer bereits errichteten und betriebenen Sportanlage kann die Einhaltung der Betrei-
berpflichten nach § 22 Abs. 1 BImSchG (siehe dazu unter Ziffer 2.4.) bzw. ihrer Konkretisierung 
in der SALVO durch Anordnungen im Einzelfall durchgesetzt werden. Hierbei geht es um nach-
trägliche Anordnungen, die sicherstellen sollen, dass beim Betrieb der Sportanlage die maßgebli-
chen immissionsschutzrechtlichen Anforderungen, insbesondere die Anforderungen aus 
§ 2 SALVO, eingehalten werden.38 Rechtsgrundlagen für den Erlass solcher Anordnungen sind 
§ 24 BImSchG („Anordnungen im Einzelfall“) und § 25 BImSchG („Untersagung“).39 

Mögliche Inhalte einer Anordnung nach § 24 BImSchG sind technisch-organisatorische Maßnah-
men nach § 3 SALVO sowie Betriebseinschränkungen (z.B. Festsetzung von Betriebszeiten oder 
Beschränkung auf bestimmte sportliche Nutzungen). 

Kommt die Betreiberin oder der Betreiber einer Anlage einer vollziehbaren behördlichen Anord-
nung nach § 24 BImSchG nicht nach, so kann die zuständige Behörde den Betrieb der Anlage 
ganz oder teilweise bis zur Erfüllung der Anordnung untersagen (§ 25 Abs. 1 BImSchG). Eine sol-
che Untersagungsverfügung dient der Verbesserung der Durchsetzbarkeit und damit der Effekti-
vität der Immissionsschutzvorschriften. Die zuständige Behörde erhält mit ihr ein wirksames 
Mittel zur Durchsetzung zuvor verfügter Anordnungen.40 

2.7. Rechtsschutzmöglichkeiten von Sportanlagenbetreibenden 

Zur Durchsetzung der Betreiberpflichten nach § 22 Abs. 1 BImSchG i.V.m. § 2 SALVO kann die 
zuständige Behörde bestimmte Maßnahmen durch Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung 
oder im Wege nachträglicher Anordnungen vorgeben (siehe zuvor unter Ziffer 2.6.). Gegen Ne-
benbestimmungen, nachträgliche Anordnungen oder Betriebsuntersagungen ist der Verwaltungs-
rechtsweg eröffnet. 

Dabei ist nach herrschender Meinung in Rechtsprechung und Literatur nur die Auflage isoliert 
durch Widerspruch und Anfechtungsklage angreifbar. Alle anderen Nebenbestimmungen lassen 
sich im Wege der kombinierten Anfechtungs- und Verpflichtungsklage beseitigen.41 Gegen nach-
trägliche Anordnungen und Betriebsuntersagungen stehen Widerspruch und Anfechtungsklage 
als Rechtsbehelfe zur Verfügung.42 

                                     

38 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 5 Rn. 12. 

39 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 5 Rn. 13. 

40 Landmann/Rohmer UmweltR/Sparwasser/Heilshorn, 100. EL Januar 2023, BImSchG § 25 Rn. 1. Ausführlich 
zum Verhältnis von § 24 und § 25 Abs. 1 a und 2 BImSchG: Landmann/Rohmer UmweltR/Sparwasser/Heils-
horn, 100. EL Januar 2023, BImSchG § 24 Rn. 4 ff. 

41 Ausführlich zur Rechtsfrage der isolierten Anfechtbarkeit: BeckOK VwVfG/Tiedemann, 60. Ed. 1.7.2023, 
VwVfG § 36 Rn. 83 ff. 

42 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 5 Rn. 80 f. 
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Bei besonderer Eilbedürftigkeit kann ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren angestrengt wer-
den.43 

Im Falle der Verwaltungsvollstreckung sind gegen die Androhung eines Zwangsmittels diejeni-
gen Rechtsmittel gegeben, welche auch gegen den Verwaltungsakt zulässig sind, dessen Durch-
setzung erzwungen werden soll (§ 18 Abs. 1 Satz 1 VwVG). Auch die Festsetzung eines Zwangs-
mittels (Ersatzvornahme, Zwangsgeld, unmittelbarer Zwang) ist ein anfechtbarer Verwaltungs-
akt.44 Bei vermuteter Unzulässigkeit der Vollstreckung im Ganzen kommt eine vorbeugende Un-
terlassungsklage als Unterfall der allgemeinen verwaltungsgerichtlichen Leistungsklage in Be-
tracht.45 

2.8. Bestands- und Vertrauensschutz 

2.8.1. „Altanlagenbonus“ 

§ 5 Abs. 4 und 7 SALVO enthalten Sonderregelungen für Altanlagen. Absatz 4 beschränkt sich 
dabei auf eine Privilegierung in Bezug auf die Festsetzung von Betriebszeiten: 

  „Bei Sportanlagen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung baurechtlich genehmigt oder - so-
weit eine Baugenehmigung nicht erforderlich war - errichtet waren und danach nicht wesent-
lich geändert werden, soll die zuständige Behörde von einer Festsetzung von Betriebszeiten 
absehen, wenn die Immissionsrichtwerte an den in § 2 Abs. 2 genannten Immissionsorten je-
weils um weniger als 5 dB(A) überschritten werden; dies gilt nicht an den in § 2 Abs. 2 Nr. 5 
genannten Immissionsorten.“ 

Absatz 7 sieht vor, dass für Altanlagen bei Erlass nachträglicher Anordnungen eine angemessene 
Frist gewährt werden soll. 

Die Privilegierungstatbestände in den Absätzen 4 und 7 knüpfen daran an, dass die betreffende 
Sportanlage vor Inkrafttreten der SALVO am 26. Oktober 1991 baurechtlich genehmigt bzw. - 
sofern es einer Baugenehmigung nicht bedurfte - im Wesentlichen fertiggestellt war und danach 
nicht mehr wesentlich geändert wurde.46 Eine rechtliche Konkretisierung, was unter „wesentli-
cher Änderung“ zu verstehen ist, erfolgte mit der Zweiten Änderungsverordnung zur SALVO, 
welche der SALVO einen Anhang 2 beigefügte. Anhang 2 zählt beispielhaft Maßnahmen auf, die 
in der Regel keine wesentliche Änderung darstellen und damit grundsätzlich nicht zum Wegfall 
des Altanlagenbonus führen. Für nicht aufgeführte, aber vergleichbare Maßnahmen gilt dies in 
gleicher Weise. Jedoch muss die Identität der vorhandenen Sportanlage gewahrt bleiben.47 

                                     

43 Ebd. 

44 Ausführlich: Engelhardt/App/Schlatmann/Troidl, 12. Aufl. 2021, VwVG § 18 Rn. 8 ff. 

45 Ebd., Rn. 13. 

46 Zum Ganzen: Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 5 Rn. 44 ff. 

47 Ebd., Rn. 49. 
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Zu den Maßnahmen, die gemäß Anhang 2 zur SALVO in der Regel keine wesentliche Änderung 
der Sportanlage nach sich ziehen, zählen: 

– Zugänge und Zufahrten, 
– Änderungen der äußeren Gebäudegestaltung, 
– Auswechseln von Belägen auf Sport- und Spielflächen, 
– Instandhaltungsmaßnahmen, 
– Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere die Umwandlung von Ten-

nen- oder Rasenspielflächen in Kunststoffrasenspielflächen, 
– Erneuerung von Ballfangzäunen, Einzäunungen, Barrieren, Kantsteinen, Zuschauerplätzen, 
– Umbau der Spielflächen nach dem Stand der Technik, 
– Umbau von Anlagen zur Erfüllung immissionsschutzrechtlicher und anderer öffentlich-

rechtlicher Anforderungen, 
– Lärmschutzmaßnahmen, 
– Neubau oder Austausch von Lautsprecheranlagen. 

Sinn und Zweck des Altanlagenbonus bestehen darin, existierende Sportanlagen aus Gründen 
des Bestandsschutzes und der Verhältnismäßigkeit, aber auch im Sinne einer sinnvollen Auslas-
tung gegenüber sonstigen Anlagen, zu privilegieren.48 In der Kommentierung zu § 5 Abs. 4 und 7 
SALVO heißt es: 

  „Die Nachbarschaft muss sich mit einer vorhandenen Sportanlage, die bereits vor Erlass der 
18. BImSchV existierte, auch dann weiter abfinden, wenn diese, entsprechend den sich fort-
entwickelnden Bedürfnissen und Anforderungen, ohne wesentliche bauliche Erweiterung des 
Anlagenbestandes modernisiert wird. Nur und erst dann, wenn bezogen auf einen bestimm-
ten Zeitpunkt Umbau- und sonstige Veränderungsmaßnahmen in einem Umfang erfolgen, der 
die Identität der bisherigen Sportanlage entfallen lässt, soll der Anlagenbetreiber in die 
Pflicht genommen werden, die Anforderungen zu erfüllen, die auch ohne den Altanlagenbo-
nus gelten.“49 

Die Regelungen des § 5 SALVO suspendieren den Sportanlagenbetrieb indes nicht grundsätzlich 
von der Einhaltung der Pflichten der SALVO. Die Privilegierung bezieht sich nur auf den Inhalt 
einer immissionsschutzrechtlichen Anordnung (Festsetzung von Betriebszeiten). Altanlagen dür-
fen also nicht etwa automatisch um einiges lauter sein als neu errichtete Sportstätten.50 

2.8.2. Heranrückende Wohnbebauung 

Die SALVO enthält keine gesonderte Regelung für den Fall, dass eine Sportanlage gegenüber ei-
ner Wohnbebauung die frühere Nutzung in der betroffenen Nachbarschaft darstellt. Man spricht 
insoweit von faktischen Vorbelastungen des betroffenen Wohngrundstücks im Einwirkungsbe-
reich der Sportanlage. 

                                     

48 Ebd. 

49 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 5 Rn. 51. 

50 Deutsch/Tusch, „Lärmprobleme bei der Modernisierung von Sportanlagen“, BauR 12/2009, 1840 (1841 f.). 
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In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass solche faktischen Vorbelastungen auch im Geltungsbe-
reich der SALVO Berücksichtigung finden können, nämlich im Rahmen der „Feinabstimmung“ 
der Immissionsrichtwerte mithilfe von im Einzelfall situationsbezogenen Zumutbarkeitskriterien 
(zur „Feinabstimmung“ siehe bereits unter Ziffer 2.2.). Da die SALVO keine eigenen Immissions-
richtwerte für das spätere Heranrücken von Wohnbebauung vorsieht, kann in solchen Fällen ein 
Überschreiten der Immissionsrichtwerte in angemessener Weise gerechtfertigt sein. Die sonstigen 
Umstände des jeweiligen Einzelfalles sind zu berücksichtigen. Die Grenze einer etwaigen Über-
schreitung liegt zwingend bei der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung.51 

Grundlegende Erwägungen zum Heranrücken einer Wohnbebauung an einen Sportplatz enthält 
die bereits zuvor zitierte Entscheidung52 des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) aus dem 
Jahr 1999. In den Leitsätzen heißt es: 

  „Bei Beantwortung der Frage, welches Maß an Lärmimmissionen im Sinne des § 15 Abs. 1 
Satz 2 BauNVO nach der Eigenart des Gebiets in diesem unzumutbar ist, kann von Bedeutung 
sein, dass der im Zusammenhang bebaute Ortsteil, zu dem das Baulückengrundstück gehört, 
nach dem Sportplatz entstanden und an diesen herangerückt ist. In diesem Fall kann sich die 
Lärmvorbelastung des Wohnbaugrundstücks schutzmindernd dahin auswirken, dass nicht 
die Richtwerte des § 2 Abs. 2 Nr. 3 der 18. BImSchV maßgebend sind, sondern darüber lie-
gende Werte.“ 

  „In einem durch das Vorhandensein eines Sportplatzes vorbelastet entstandenen Wohngebiet 
trifft den Bauwilligen eine Obliegenheit, durch Platzierung des Gebäudes auf dem Grund-
stück, Grundrissgestaltung und andere ihm mögliche und zumutbare Maßnahmen der ‚archi-
tektonischen Selbsthilfe‘ seinerseits die gebotene Rücksicht darauf zu nehmen, dass die 
Wohnnutzung nicht unzumutbaren Lärmbelästigungen von Seiten der Sportplatznutzung aus-
gesetzt wird.“ 

  „Der Betreiber eines Sportplatzes kann nicht darauf vertrauen, dass er nur deshalb von Aufla-
gen zum Schutz heranrückender Wohnbebauung vor Lärm verschont bleibt, weil der Sport-
platz zuerst entstanden ist.“53 

Zum letzten Aspekt finden sich folgende präzisierende Aussagen in den Entscheidungsgründen: 

  „Entgegen dem Vorbringen des Beklagten und der Beigeladenen kann der Anlagenbetreiber 
die ihn treffenden Pflichten zur Lärmminderung in diesem Fall auch nicht mit der Begrün-
dung in Abrede stellen, die Sportanlage sei zuerst errichtet worden und daher gegenüber der 

                                     

51 Zum Ganzen: Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 2 Rn. 34 m.w.N. 
Zur Bildung von Zwischenwerten bei einem Nebeneinander unterschiedlicher Nutzungen mit unterschiedli-
chem Schutzanspruch (sog. Gemengelagen): Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 
18. BImSchV § 2 Rn. 28 ff. Allgemein zu Vorbelastungen durch Immissionsquellen: Jarass BImSchG, 14. Aufl. 
2022, BImSchG § 3 Rn. 65. 

52 Siehe Fn. 10. 

53 BVerwG, Urteil vom 23.9.1999, 4 C 6/98 - zitiert nach juris. Hervorhebungen nicht im Original. 
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später heranrückenden Wohnbebauung ‚in ihrem Bestand‘ geschützt. Ein dem Betreiber der 
Sportanlage zukommender baurechtlicher Bestandsschutz kann sich nur in den Grenzen ent-
falten, die ihm das Immissionsschutzrecht lässt. […] Das Immissionsschutzrecht ist dyna-
misch angelegt. Die Grundpflichten aus § 22 Abs. 1 Satz 1 BImSchG i.V.m. § 3 der 18. BIm-
SchV sind nicht nur im Zeitpunkt der Errichtung der Anlage, sondern in der gesamten Be-
triebsphase zu erfüllen […].“54 

Nach Auffassung des BVerwG spielen Erwägungen des Bestands- und Vertrauensschutzes im 
Rahmen der Bewertung der Zumutbarkeit von Geräuschimmissionen einer Sportanlage gegen-
über einer heranrückenden Wohnbebauung eine Rolle. Auf einem Wohngrundstück, das nach der 
Eigenart der näheren Umgebung in einem allgemeinen (oder reinen) Wohngebiet liegt, könne ein 
Lärmschutzniveau, das dem Immissionsrichtwert für Dorf- und Mischgebiete entspricht, als Vor-
belastung zumutbar sein.55 Überschreiten die Sportlärmimmissionen auch diese Zumutbarkeits-
schwelle und ist der Bauherr seiner Obliegenheit zur „architektonischen Selbsthilfe“ nachgekom-
men, so entbinde ein Verweis auf Bestandsschutz die Betreiberin oder den Betreiber der Sportan-
lage jedoch nicht von ihrer oder seiner Pflicht zu immissionsmindernden Maßnahmen.56 

2.9. Erweiterungen, Erneuerungen und Umbauten 

Erweiterungen, Erneuerungen oder Umbauten einer Sportanlage gehen regelmäßig mit einer er-
höhten Nutzung dieser Anlage einher, was wiederum mit einer Zunahme von Geräuschimmissio-
nen verbunden sein kann (mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, erhöhter anlagenbezogener Ver-
kehr). Auch für diesen Kontext gelten die Immissionsrichtwerte der SALVO. Einen Modernisie-
rungszuschlag hinsichtlich der zulässigen Geräuschimmissionen sieht die SALVO nicht vor. 
Zeigt sich im Rahmen der Bauleitplanung oder Baugenehmigung für eine Erweiterung, eine Er-
neuerung oder einen Umbau, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der SALVO schon zu-
vor überschritten wurden, so kann dies der Bauleitplanung oder der Erteilung der für die Umge-
staltung der Sportanlage notwendigen Baugenehmigung entgegenstehen.57 

Bestimmte Maßnahmen zur Erweiterung, Erneuerung oder zum Umbau einer bereits seit dem 
26. Oktober 1991 genehmigten bzw. erbauten Sportanlage (sog. Altanlage) qualifiziert der An-
hang 2 zur SALVO als „in der Regel keine wesentliche Änderung“, nämlich: 

– Erweiterung der Sanitär- und Umkleidebereiche, 
– Erneuerung von Ballfangzäunen, Einzäunungen, Barrieren, Kantsteinen, Zuschauerplätzen, 
– Umbau der Spielflächen nach dem Stand der Technik, 
– Umbau von Anlagen zur Erfüllung immissionsschutzrechtlicher und anderer öffentlich-

rechtlicher Anforderungen. 

                                     

54 BVerwG, Urteil vom 23.9.1999, 4 C 6/98 - zitiert nach juris, Rn. 30. Hervorhebungen nicht im Original. 

55 Ebd., Rn. 27. 

56 Ebd., Rn. 30. 

57 Deutsch/Tusch, „Lärmprobleme bei der Modernisierung von Sportanlagen“, BauR 12/2009, 1840 (1841). 
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In den vorgenannten Fällen bleibt der „Altanlagenbonus“ gemäß § 5 Abs. 4 SALVO (hierzu unter 
Ziffer 2.8.1.) trotz Erweiterung, Erneuerung oder Umbau in der Regel erhalten. Zu einem Verlust 
des „Altanlagenbonus“ dürften demgegenüber etwa folgende Maßnahmen führen: 

– Erweiterung von Zuschauerplätzen, 
– Erweiterung der Sportanlage um neue Sportflächen.58 

Vor dem Hintergrund der heranrückenden Wohnbebauung (siehe zuvor unter Ziffer 2.8.2.) kann 
die Belastung durch eine Sportanlage auch dann zu berücksichtigen sein, wenn es um die Erwei-
terung der Anlage geht.59 In anderem Kontext (Nachbarklage gegen Schießlärm auf einem militä-
rischen Truppenübungsplatz) befand das BVerwG, dass zur Vorbelastung auch eine spätere Erhö-
hung der Belastung zähle, sofern sie zum Zeitpunkt der Aufnahme der betroffenen Aktivität „er-
kennbar angelegt und voraussehbar war“.60 Dazu gehörten indes nicht „massive Lärmmehrbelas-
tungen aufgrund wesentlicher Änderungen“ der Anlage.61 Zur Modernisierung des Berliner 
Olympiastadions und der diesbezüglichen Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts Berlin wird 
auf die Ausführungen unter Ziffer 2.2. verwiesen. 

Deutsch und Tusch sehen in ihrem Aufsatz „Lärmprobleme bei der Modernisierung von Sportan-
lagen“ einen möglichen Lösungsansatz in der Anwendung der sog. Mittelwert-Rechtsprechung.62 
Auch würden die Autoren ausdrückliche Sonderfallregelungen durch den Verordnungsgeber 
(siehe hierzu unter Ziffer 2.12.) im Sinne der Rechtssicherheit begrüßen.63 

2.10. Privilegierung seltener Ereignisse 

Die SALVO und ihr Anhang 1 enthalten Bestimmungen zu „seltenen Ereignissen“. Gemäß 
Nr. 1.5. des Anhangs 1 zur SALVO gelten Überschreitungen der Immissionsrichtwerte als selten, 

  „[…] wenn sie an höchstens 18 Kalendertagen eines Jahres in einer Beurteilungszeit oder 
mehreren Beurteilungszeiten auftreten. Dies gilt unabhängig von der Zahl der einwirkenden 
Sportanlagen.“ 

                                     

58 Vgl. bspw. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (2017), Überarbeitete 
Hinweise zum Umgang mit dem Altanlagenbonus, https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/um-
welt/Laerm/bImschv_sportanlagenlaermschutz_anlagenbonus_20170908.pdf, Seite 6. 

59 Jarass BImSchG, 14. Aufl. 2022, BImSchG § 3 Rn. 65. 

60 BVerwG, Urteil vom 23.5.1991, 7 C 19/90 - zitiert nach juris, Rn. 12. 

61 Ebd. 

62 Zur Bewältigung des Nutzungskonflikts wird unter Rückgriff auf die Immissionsrichtwerte der SALVO ein Mit-
telwert gebildet. Ausführlicher hierzu: Stüer/Middelbeck, „Sportlärm bei Planung und Vorhabenzulassung“, 
http://www.stueer.business.t-online.de/aufsatz/sport.pdf, Seite 4 f. 

63 Deutsch/Tusch, „Lärmprobleme bei der Modernisierung von Sportanlagen“, BauR 12/2009, 1840 (1850). 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Laerm/bImschv_sportanlagenlaermschutz_anlagenbonus_20170908.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Laerm/bImschv_sportanlagenlaermschutz_anlagenbonus_20170908.pdf
http://www.stueer.business.t-online.de/aufsatz/sport.pdf
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Gemäß § 5 Abs. 5 SALVO soll die zuständige Behörde von einer Festsetzung von Betriebszeiten 
absehen,  

  „[…] wenn infolge des Betriebs einer oder mehrerer Sportanlagen bei seltenen Ereignissen 
nach Nr. 1.5 des Anhangs 1 Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach § 2 Abs. 2 
SALVO 

  1. die Geräuschimmissionen außerhalb von Gebäuden die Immissionsrichtwerte nach § 2 
Abs. 2 um nicht mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Höchstwerte überschreiten: 

  tags außerhalb der Ruhezeiten 70 dB(A), 
  tags innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A), 
  nachts    55 dB(A) 

  und 

  2. einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die nach Nr. 1 für seltene Ereignisse geltenden Im-
missionsrichtwerte tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) 
überschreiten.“ 

Die Zahl von 18 Kalendertagen entspricht ca. 5 % des Jahres, was die vorgenommene Einord-
nung als „selten“ rechtfertigen soll. Maßgeblich für die Einhaltung von 18 Kalendertagen eines 
Jahres ist zum einen nicht die einzelne Sportanlage; der Wert gilt vielmehr unabhängig von der 
Zahl der einwirkenden Sportanlagen. Wird dieses Kontingent bereits durch eine Sportanlage 
weitgehend ausgenutzt, sodass für andere Sportanlagen keine oder nur noch sehr geringe Spiel-
räume für besondere Veranstaltungen verbleiben („Windhundprinzip“), muss die zuständige Be-
hörde ggf. reglementierend durch den Erlass nachträglicher Anordnungen eingreifen.64 Zum an-
deren ist für die Einhaltung von 18 Kalendertagen eines Jahres die Zahl der Tage maßgeblich, 
nicht die Zahl der Veranstaltungen. Dies bedeutet, dass an den 18 Kalendertagen jeweils auch 
mehrere Sportveranstaltungen nacheinander oder bei mehreren Sportanlagen ggf. auch gleichzei-
tig stattfinden dürfen. Angerechnet auf die 18 Kalendertage werden dabei nur die Veranstaltungs-
tage, bei denen die an sich gemäß § 2 Abs. 2 SALVO zu wahrenden Immissionsrichtwerte durch 
eine oder mehrere der einwirkenden Sportanlagen überschritten werden.65 

Die SALVO gilt nur für den durch Sport verursachten Lärm, nicht z.B. für Open-Air-Konzerte in 
Sportstadien66 oder für nicht-sportliche Veranstaltungen in Mehrzweckhallen. Solche lärminten-
siven Ereignisse dürften daher nicht auf die nach Nr. 1.5 des Anhangs 1 zur SALVO maximal zu-
lässigen 18 Kalendertage angerechnet werden.67 Gleichwohl wird angenommen, dass etwa die 

                                     

64 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 5 Rn. 63 f. 

65 Ebd., Rn. 67. 

66 Langgartner/Reidel, In: Hamm, Beck'sches Rechtsanwalts-Handbuch, 12. Auflage 2022, § 21 Rn. 11 m.w.N. 

67 So Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 5 Rn. 65 unter Darstellung 
des Streitstandes. 
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nach der LAI-Freizeitlärmrichtlinie68 zulässigen 18 seltenen Freizeitlärmereignisse nicht ohne 
Weiteres neben seltenen Sportlärmereignissen an 18 Kalendertagen eines Jahres stattfinden dür-
fen. Erforderlich sei eine Einschätzung der tatsächlichen Verhältnisse im Einzelfall, in welcher 
Weise bei einer derartigen Situation den Belangen der Anwohnerinnen und Anwohner unter Be-
rücksichtigung der gebotenen gegenseitigen Rücksichtnahme Rechnung getragen werden könne.69 

§ 6 SALVO lässt unter den dort genannten Voraussetzungen die Durchführung von weiteren 
Sportveranstaltungen zu, auch wenn dadurch die Zahl von 18 Kalendertagen überschritten wird 
oder wenn durch seltene Ereignisse mittels Bescheid festgesetzte oder sich unmittelbar aus der 
Verordnung ergebende Höchstwerte (Anzahl der seltenen Ereignisse, Beurteilungspegel, kurzzei-
tige Geräuschspitzen) überschritten werden (siehe sogleich unter Ziffer 2.11.) 

2.11. Ausnahmeregelungen 

Gemäß § 6 Satz 1 SALVO kann die zuständige Behörde für „internationale oder nationale Sport-
veranstaltungen von herausragender Bedeutung“ im öffentlichen Interesse Ausnahmen von den 
Bestimmungen des § 5 Abs. 5 SALVO zulassen. Die Ausnahmemöglichkeit betrifft alle in 
§ 5 Abs. 5 SALVO enthaltenen Begrenzungen für seltene Ereignisse: die maximal pro Kalender-
jahr zulässige Zahl seltener Ereignisse, die Immissionsrichtwerte und die Immissionshöchst-
werte. Gemäß § 6 Satz 2 SALVO gilt dies entsprechend für Verkehrsgeräusche auf öffentlichen 
Verkehrsflächen außerhalb der Sportanlage durch das der Sportanlage zuzurechnende Verkehrs-
aufkommen einschließlich der durch den Zu- und Abgang der Zuschauerinnen und Zuschauer 
verursachten Geräusche. 

Die Erteilung einer Ausnahme nach § 6 steht im Ermessen der zuständigen Behörde („kann“). 
Dem öffentlichen Interesse an der Erteilung der Ausnahme und den privaten Interessen der Anla-
genbetreiberin oder des Anlagenbetreibers sind dabei vor allem die privaten Belange der Nach-
barschaft gegenüberzustellen, die sich auf den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche beziehen. Gegenstand der Ermessensausübung ist nicht nur, ob überhaupt, son-
dern auch mit welchem Inhalt (z. B. zeitliche Beschränkungen, bauliche, technische oder be-
triebsorganisatorische Maßnahmen) eine Ausnahme erteilt wird. Hierfür bedarf es einer einzel-
fallbezogenen Berücksichtigung aller relevanten Gesichtspunkte einschließlich der örtlichen Ver-
hältnisse.70 

2.12. Regulierungsmöglichkeiten des Bundes 

Gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG erstreckt sich die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes u.a. 
auf die „Lärmbekämpfung (ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm)“. Mit der Föderalismus-
reform I von 2006 ist der Schutz vor „verhaltensbezogenem Lärm“ ausdrücklich ausgenommen 

                                     

68 https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/freizeitlaermrichtline_1503575715.pdf. 

69 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 100. EL Januar 2023, 18. BImSchV § 5 Rn. 65. 

70 Ebd., Rn. 25. 

https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/freizeitlaermrichtline_1503575715.pdf
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worden. Zur Reichweite der grundgesetzlichen Kompetenzverschiebung bezüglich „verhaltensbe-
zogenem Lärm“ besteht in der juristischen Literatur Uneinigkeit.71 Dies betrifft insbesondere die 
Frage, ob geräuschintensive Aktivitäten von Personen (z.B. Sporttreibende, Kinder, Jugendliche) 
in einer Anlage (z.B. Sporthalle, Kindertagesstätte, Jugendfreizeiteinrichtung) als „verhaltensbe-
zogener Lärm“ der Gesetzgebungskompetenz der Länder unterfällt, oder aber aufgrund ihres An-
lagenbezugs weiterhin bundesrechtlich geregelt werden können.72 

In der Gesetzesbegründung zum 10. Gesetz zur Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes, 
welches eine Privilegierung des u.a. von Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätzen aus-
gehenden Kinderlärms einführte (§ 22 Abs. 1a BImSchG)73, gingen die damaligen Regierungs-
fraktionen der CDU/CSU und FDP von einer Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus: 

  „In Abgrenzung dazu geht es vorliegend nicht um Regelungen zum Schutz vor verhaltensbe-
zogenem Lärm, für den seit der Föderalismusreform eine ausschließliche Gesetzgebungskom-
petenz der Länder besteht. Mit dem Begriff „verhaltensbezogener Lärm“ hat der Gesetzgeber 
einen im Immissionsschutz- und Anlagenrecht entwickelten und von Rechtsprechung und 
Literatur anerkannten Begriff aufgegriffen, so dass kein neuer Begriff mit eigenem, verfas-
sungsrechtlichem Vorverständnis in das Grundgesetz eingeführt worden ist. Im Immissions-
schutz- und Anlagenrecht versteht sich der Begriff „verhaltensbezogener Lärm“ nur vor dem 
Hintergrund des Begriffes „anlagenbezogener Lärm“ und in Abgrenzung dazu, so dass der 
Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm neben dem Schutz vor anlagenbezogenem Lärm steht, 
welcher insoweit für die Reichweite des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmend ist. 
[…] 

  „Das anlagenbezogene Immissionsschutzrecht gilt nicht nur für schädliche Umwelteinwir-
kungen, die von einer Anlage selbst hervorgerufen werden, sondern darüber hinaus werden 

                                     

71 Dreier/Wittreck, 3. Aufl. 2015, GG Art. 74 Rn. 120: „Der an sich klare Gegensatz von Lärm, der von einer Anlage 
ausgeht oder ihrem Betreiber zumindest zugerechnet werden kann, und solchem Lärm, der auf menschliches 
Verhalten zurückgeführt werden kann, gerät allerdings an Grenzen, wenn zwar eine Anlage besteht, der von ihr 
ausgehende Lärm aber erkennbar verhaltensbezogen ist: die Bundeskompetenz für den kontrovers diskutierten 
§ 22 Ia BImSchG (Geräuscheinwirkungen von Kindertageseinrichtungen u.a.) ist vor diesem Hintergrund keines-
wegs offensichtlich.“ 

 Mit weiteren Hinweisen: Jarass/Pieroth/Kment, 17. Aufl. 2022, GG Art. 74 Rn. 70; Sachs/Degenhart, 9. Aufl. 
2021, GG Art. 74 Rn. 103. 

72 Stellvertretend für die Diskussion: Kiefer, „Zur Gesetzeskompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern bei 
der Lärmbekämpfung“, DÖV 2011, 515 (522). Huber/Wollenschläger, „Immissionsschutz nach der Föderalis-
musreform I: Zur veränderten Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern im Bereich des Lärmschut-
zes“, NVwZ 2009, 1513 (1518 f.). Sauer, „Anlagenbezogener Immissionsschutz gegen verhaltensbezogenen 
Lärm?“NordÖR 2008, 480. 

 Siehe auch Bayerischer Landtag, Gesetzentwurf der Staatsregierung über Anforderungen an den Lärmschutz bei 
Kinder- und Jugendspieleinrichtungen, Drs. 16/8124, https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAb-
lage_WP16/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000005000/0000005395.pdf, S. 4 ff. 

73 „Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen 
wie beispielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, sind im Regelfall keine schädliche 
Umwelteinwirkung. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und -richtwerte 
nicht herangezogen werden.“ 

https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP16/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000005000/0000005395.pdf
https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP16/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000005000/0000005395.pdf
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im Hinblick auf anlagenbezogene Anforderungen auch Emissionen der Anlage zugerechnet, 
die von Menschen, Tieren oder Pflanzen ausgehen und in einem betrieblichen oder funktio-
nellen Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage auftreten. […] Anlagen für soziale Zwecke 
sowie Sport- und Freizeitanlagen unterfallen dem immissionsschutzrechtlichen Anlagen- be-
griff, damit auch Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätze und ähnliche Einrichtungen. 
Hingegen unterfallen Flächen, die von Kindern lediglich zum Spielen benutzt werden, nicht 
dem Anlagenbegriff, so dass davon kein anlagen- bezogener Lärm hervorgerufen wird und da-
für vom Bund keine immissionsschutzrechtlichen Regelungen getroffen werden können.“74 

Sofern ersichtlich, wurde die Rechtsfrage der Reichweite der grundgesetzlichen Kompetenzver-
schiebung in Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG noch keiner höchstrichterlichen Klärung zugeführt. In un-
tergerichtlichen Entscheidungen wird diese Frage teilweise offengelassen, teilweise wird der Ar-
gumentation zum Anlagenbezug gefolgt und eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes bejaht.75 

Der Annahme in der juristischen Literatur folgend, dass Geräuschimmissionen von Personen 
auch dann dem „verhaltensbezogenen Lärm“ zuzuordnen seien, wenn sie in Anlagen stattfinden, 
handelte es sich hierbei um ein Lärmproblem, für das ausschließlich die Länder zuständig wären 
und das von den Landesgesetzgebern eigenständig zu bearbeiten wäre.76 Dem Schutz vor solchem 
„verhaltensbezogenen Lärm“ dient in wesentlichen Aspekten auch die 18. BImSchV (Sportanla-
genlärmschutzverordnung - SALVO) vom 18. Juli 1991. Folgerichtig würden die den verhaltens-
bezogenen Lärm betreffenden Regelungen der SALVO nach dem Wegfall der Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes für verhaltensbezogenen Lärm nur noch bis zu ihrer Ersetzung durch landes-
rechtliche Regelungen fortgelten.77 

  

                                     

74 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP, Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes - Privilegierung des von Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätzen ausge-
henden Kinderlärms, BT-Drs. 17/4836, https://dserver.bundestag.de/btd/17/048/1704836.pdf, S. 5. 

 Dem zustimmend: Scheidler, „Das Zehnte Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“, NVwZ 
2011, 838 (839 f.). Fricke/Matthias Schütte, „Die Privilegierung des Kinderlärms im Bundes-Immissionsschutz-
gesetz - Eine rechtliche Anmerkung zu § 22 Abs. 1 a BImSchG“, ZUR 2012, 89 (93 ff.). 

 Von einem weiten (länderfreundlichen) Verständnis der durch den Klammerzusatz in Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG 
bewirkten Kompetenzzuweisung an die Länder ausgehend: Kiefer, „Viel Lärm um (fast) nichts? Das Rätsel re-
daktioneller Änderungen“, ZUR 2012, 479 (480 ff.). 

75 Die Frage offenlassend: VG München, Urteil vom 17.12.2012, M 8 K 11.6186; M 8 K 12.5878 - zitiert nach juris, 
Rn. 68. Den von Gästen einer Gaststätte verursachten Lärm als anlagenbezogen und damit der Gesetzgebungszu-
ständigkeit des Bundes zuordnend: OVG NRW, Beschluss vom 26.7.2013, 4 B 193/13 - zitiert nach juris, Rn. 22. 
Der Gesetzesbegründung zum 10. Gesetz zur Änderung des BImSchG folgend: OVG Koblenz, Urteil vom 
24.10.2012, 8 A 10301/12.OVG, BeckRS 2012, 59053. 

76 BeckOK GG/Seiler, 55. Ed. 15.5.2023, GG Art. 74 Rn. 90. v. Mangoldt/Klein/Starck/Oeter, 7. Aufl. 2018, GG 
Art. 74 Rn. 166. 

77 So BeckOK GG/Seiler, 55. Ed. 15.5.2023, GG Art. 74, Rn. 90.1. mit Verweis auf Art. 125a Abs. 1 GG, welcher 
lautet: „Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen der Änderung des Artikels 74 Abs. 1 […] 
nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Es kann durch Landesrecht er-
setzt werden.“ 

https://dserver.bundestag.de/btd/17/048/1704836.pdf
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Inwieweit der Bund befugt ist, eine nach Art. 125a GG fortgeltende Verordnung zu ändern, hängt 
im Wesentlichen von der Art der beabsichtigten Änderung ab. Nach Auffassung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG) ist die  

  „Änderungskompetenz des Bundes […] eng auszulegen und an die Beibehaltung der wesent-
lichen Elemente der in dem fortbestehenden Bundesgesetz enthaltenen Regelung geknüpft. 
Eine grundlegende Neukonzeption ist dem Bund verwehrt […].”78 

Diese für „überholte” Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes geltenden Grundsätze dürften auf den 
Erlass und die Änderung von Rechtsverordnungen des Bundes übertragbar sein.79 

Ginge man mit der Gegenauffassung in der juristischen Literatur und der Tendenz in der unterge-
richtlichen Rechtsprechung von einer Zuordnung auch des verhaltensinduzierten Lärms zur 
(Sport-)Anlage aus, so bestünde hierfür unverändert eine Gesetzgebungskompetenz und Verord-
nungszuständigkeit des Bundes. 

3. Evaluation der Sportanlagenlärmschutzverordnung 

Das Umweltbundesamt (UBA) hat ein Forschungsvorhaben80 in Auftrag gegeben, das zu einem 
besseren Verständnis der Bedeutung von Sportanlagen für Wohnquartiere beitragen soll. Das Vor-
haben zielt auf eine Evaluation der Sportanlagenlärmschutzverordnung ab. Hierzu wurden an-
hand von typischen innerstädtischen Fallkonstellationen an sechs Sportanlagen in deutschen 
Großstädten sowohl die Auswirkungen der SALVO auf den Betrieb und die Nutzung von Sport-
anlagen als auch die Lärmauswirkungen untersucht und bewertet. Der Abschlussbericht wird vo-
raussichtlich Endes des Jahres 2023 veröffentlicht.81 

*** 

                                     

78 BVerfG, Urteil vom 27.7.2004, 2 BvF 2/02, zitiert nach juris - Rn. 137. 

79 So Huber/Wollenschläger, „Immissionsschutz nach der Föderalismusreform I: Zur veränderten Kompetenzver-
teilung zwischen Bund und Ländern im Bereich des Lärmschutzes“, NVwZ 2009, 1513 (1519). 

80 UBA (2023), Projektabschluss Evaluation der Sportanlagenlärmschutzverordnung, https://www.umweltbundes-
amt.de/service/termine/projektabschluss-evaluation-der. 

81 Mitteilung des UBA vom 25.8.2023 auf Anfrage der Wissenschaftlichen Dienste. 

https://www.umweltbundesamt.de/service/termine/projektabschluss-evaluation-der
https://www.umweltbundesamt.de/service/termine/projektabschluss-evaluation-der
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